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Über 2000 Jahre sind ver-
gangen seit der Ermordung
der unschuldigen Kinder in
Bethlehem.

Herodes war römischer
Statthalter in Erez Israel.
Sein Befehl aus Gründen der
„Staatsraison“ kostete da-
mals vielen Kindern das Le-
ben. Herodes fühlte nämlich
seine Herrschaft als Statthal-
ter bedroht.

Auch in unserer Zeit, im
Jahre 2006, vor allem wenn
eine Wahl angesagt ist, wird
die Ermordung ungeborener,
unschuldiger Menschen ein
Politikum. Die Politiker sa-
gen heute dazu „Fristenlö-
sung“, obwohl dabei keine
Frist gelöst wird. Gemeint ist

nur die Straffreiheit, wenn
der Mord innerhalb einer
Frist von zwölf Wochen ver-
übt wird.

Lange Zeit durfte man die-
ses Verbrechen nicht einmal
Mord nennen, denn das sei
lieblos,  meinten „tollerante
Gutmenschen“.

Fristgerecht Morden habe
etwas mit Freiheit zu tun, sa-
gen andere. Abtreibung sei
ein „Recht der Frau auf ih-
ren Bauch“, eine sozialisti-
sche Errungenschaft und ein
Fortschritt, kann man hö-
ren.

Auch im Jahre 2006 ist die
Ermordung unschuldiger
Menschen ein Politikum, ge-
nauso ein Politikum wie zur

Zeit des Herodes, der eben-
so um seine Macht und sein
„Politikergehalt“ fürchtete
wie die „Politiker“ unserer
Tage. Nur den Auftrag zum
Mord an den unschuldigen
Kindern gibt nicht irgendein
Herodianer im Parlament,
sondern er überläßt die Ent-
scheidung den verirrten und
verwirrten Müttern  der un-
schuldigen Kinder. Die Hä-
scher von Bethlehem sind
heute die geldgierigen, ver-
antwortungslosen Doktoren
der Medizin. Vor 2000 Jah-
ren mordeten in Bethlehem
Herodes und seine Häscher.
In unserer Zeit schaffen „Po-
litiker“ die Gesetze. Den
Mord besorgen die Schicki-

micki-Doktoren. Wo ist der
Unterschied?

Weltweit werden jährlich
über 40 (!) Millionen unge-
borener Kinder umgebracht!

Auch in Deutschland und
Österreich wütet das Verbre-
chen und greift tiefer als zur
Zeit von Auschwitz und
Mauthausen. Nicht nur das
Leben der ungeborenen
Menschen ist heute bedroht!
Schon beginnt man über die
„Frist“ der Alten, Kranken
und Behinderten zu diskutie-
ren. Diese „Fristenlösung“
nennen sie den „Guten Tod“
oder „Sterbehilfe“. Damit
niemand gleich zu Tode er-
schrickt, sagen sie nicht
„Euthanasie“ dazu.

Zum Tag der unschuldigen Kinder

An alle Freunde des Lebens: diese zwei Termine bitte vormerken!
Es bedarf eigentlich nicht

eines besonderen Anlasses,
um in der Öffentlichkeit den
Schutz unse-
rer ungebore-
nen Kinder
wieder ins
Bewußtsein
zu rufen.

Aber zwei
Termine soll-
ten wir schon am Anfang des
Jahres einplanen:·Die Woche für das Le-
ben, vom 21. bis 28. April
2007.

Sie wird veranstaltet von
der katholischen und den

evangelischen Kirchen in
Deutschland. Unter dem Mot-
to „Mit Kindern in die Zukunft

gehen“ sind wir
in der gesam-
ten Bundesre-
publik eingela-
den, uns ver-
stärkt für das
Lebensrecht
u n s e r e r

Schwächsten, den ungebore-
nen Kindern, einzusetzen. Pla-
nen und helfen Sie mit bei In-
foständen und Verteilaktionen
in den Fußgängerzonen!

Helfen Sie mit beim Vertei-
len unseres farbigen Flugblat-

tes „Keine Kinder – Keine
Zukunft“!·Der Evangelische Kir-
chentag in Köln vom 6. bis 10.
Juni 2007.

Ganz Köln wird eine riesen-
große Party feiern, diesmal auf
evangelisch. Doch auch auf
dem evangelischen Kirchen-
tag, so meine Erfahrung, ist es
besonders notwendig, über die
Abtreibung und deren Folgen
zu informieren. Bei Gesprä-
chen mit evangelischen Chri-
sten kam es oft zu kontrover-
sen, heftigen Diskussionen,
wenn die Themen Verhütung,
Pille, Kondome, vorehelicher

Geschlechtsverkehr und Ho-
mosexualität angesprochen
wurden. Wenn Sie die Mög-
lichkeit haben, an diesen fünf
Tagen oder auch nur für ein
paar Stunden in Köln Flug-
blätter zu verteilen und mit
den Jugendlichen zu diskutie-
ren, machen Sie sich bitte
über diese Themen kundig
und nehmen Sie dazu auch In-
formationsmaterial mit. Es gibt
einige Lebensrechtsgruppen,
die gute Broschüren kosten-
los zur Verfügung stellen.

Zum Thema Flugblattver-
teilung mehr auf der nächsten
Seite im Kasten.
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Aus Erfahrungen der
letzten Jahre ist in Köln
damit zu rechnen, daß die
Gesetzeshüter ein strenges
Auge auf das Geschehen in
den Geschäftsstraßen wer-
fen und unter Umständen
das Verteilen von Handzet-
teln verbieten wollen.

Lassen Sie sich nicht be-
irren, berufen Sie sich auf die
Meinungsfreiheit und geben
Sie notfalls einen Hinweis
auf die Entscheidung des
Amtsgerichts Karlsruhe
vom 20.9.2005 (14 OWi
570 Js 3266/05). Dort muß-
te der Richter entscheiden,
ob das Verteilen von Flug-
blättern auf öffentlichen
Straßen durch das Ord-
nungsamt verboten werden
kann.

Hier aus der Urteilsbe-
gründung: „Die Stadt Karls-
ruhe meint, daß für eine der-
artige Flugblattverteilung
eine Sondernutzungserlaub-
nis nach dem Straßenver-
kehrsgesetz erforderlich ist.
Hier irrt die Stadt Karlsru-
he. Der Stadt Karlsruhe ist
aus mehreren Bußgeldver-
fahren, welche sich gegen
Verantwortliche der Scien-
tology-Bewegung richteten,
bekannt, daß das Verteilen
von Flugblättern, sofern es
nicht in aggressiver Weise
geschieht, einer Sondernut-
zungserlaubnis nicht bedarf,
sondern eine solche Flug-
blattverteilung als Teil der
Meinungsäußerung noch
vom kommunikativen Ge-
meingebrauch der Straße
gedeckt ist und daher ohne
Sondernutzungserlaubnis
zulässig ist.“

Was in Karlsruhe Recht
ist, muß auch in Köln Recht
sein! Dies trifft auch für an-
dere Städte in Deutschland
zu. Auch Staatsanwälte haben Bedenken und zweifeln an der

Rechtmäßigkeit der Werbung für den Abtreibungsmord.

Kommentar

Wie man in dem Zeitdo-
kument (links als Faksimi-
le abgedruckt) lesen kann,
ist sich auch die Staatsan-
waltschaft München dar-
über im Klaren, daß Wer-
bung für Abtreibungsklini-

ken strafbar ist. Interes-
santer Weise wird aber
dafür niemand bestraft.
Im Gegenteil dazu aber
wird ein Mann, der nur
sein Recht zur freien Mei-
nungsäußerung nützt und
Flugblätter gegen die Ab-
treibung verteilt, laufend
verurteilt, bestraft und mit
Haftstrafen bedroht.
Bleibt das Recht, das alle
Staatsbürger schützen
sollte, im Formalismus
der Bürokratie stecken?

AE

Die Bundesärztekammer
(BÄK) und die Deutsche Ge-
sellschaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe (DGGG) fordern,
die gesetzlichen Regelungen
zur Spätabtreibung zu ändern.

BÄK und DGGG mahnten
in Berlin, auch bei einer medi-
zinischen Indikation sei ein Be-
ratungsgespräch notwendig.
Bis jetzt muß sich eine Frau
nach der Pränataldiagnostik
vor einem Schwangerschafts-
abbruch nicht beraten lassen.

Derzeit ist ein Abbruch bei
einer schweren Schädigung
des Kindes bis kurz vor der
Geburt gesetzlich zulässig, falls
eine schwerwiegende Beein-
trächtigung des körperlichen
oder seelischen Gesundheits-
zustandes der Schwangeren zu
erwarten ist. Es bringe einen
Arzt in schwere Konfliktsitua-
tionen, wenn er zwischen der
Rettung des lebensfähigen
Kindes und dem Bedürfnis der
Schwangeren abwägen müsse.

Spätabtreibung


